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Thema:

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (vBP)
Sondergebiet Photovoltaik Gärtnerei-Areal/ Schäfergraben  

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  Eigenanteil:  

Folgekosten:  Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  
Deckungsvorschlag: Die Kosten des Bauleitverfahrens sowie der Durchführung des Bauvorhabens
trägt der Vorhabenträger.

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Der gemäß  §  12  Abs.  1  Baugesetzbuch  abzuschließende  Durchführungsvertrag  zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan  (vBP)  Sondergebiet  Photovoltaik  Gärtnerei-Areal/
Schäfergraben  zwischen  der  Stadt  Prenzlau,  vertreten  durch  den  Bürgermeister  Herrn
Hendrik Sommer  und  der  Vorhabenträgerin,  der  Mayer  &  Sellin  GmbH,  Maulbronner
Straße 45,  75443  Ötisheim,  vertreten  durch  den  Geschäftsführer  Herrn  Michael  Sellin,
wird bestätigt. 

Anlagen:
Bei den Anlagen wird auf die inhaltsgleichen Anlagen der DS 51/2020 verwiesen.
Die Anlagen werden digital (online) bereitgestellt.
Die Ausgabe  von  gedruckten  Exemplaren  erfolgt  ausschließlich  auf  Anforderung  der/  des
Stadtverordneten und sollte aufgrund hoher Kopierkosten auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
Auszüge aus den Planungsunterlagen sind jederzeit möglich. 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 12.05.2020 WSO-A
2 08.06.2020 HAU
3 18.06.2020 SVV
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Stadt  Prenzlau

Begründung:

Die Gemeinde  kann  durch  einen  vorhabenbezogenen  Bebauungsplan  die  Zulässigkeit
von Vorhaben  bestimmen,  wenn  die  Vorhabenträgerin  auf  der  Grundlage  eines  mit  der
Gemeinde abgestimmten  Plans  zur  Durchführung  der  Vorhaben  und  der
Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben-  und  Erschließungsplan)  bereit  und  in der  Lage ist
und sich  zur  Durchführung  innerhalb  einer  bestimmten  Frist  und  zur  Tragung  der
Planungs- und  Erschließungskosten  ganz  oder  teilweise  vor  dem  Beschluss  nach  §  10
Abs. 1 BauGB durch den Abschluss eines Durchführungsvertrages verpflichtet.

Die Verfügungsberechtigung  für  die  Überplanung  und  Nutzung  des  Grundstückes  wurde
seitens der Vorhabenträgerin als Grundstückseigentümerin nachgewiesen.

Der inhaltlichen  Erarbeitung  des  Durchführungsvertrages  lagen  die  Planunterlagen  zu
DS 50/2020 und DS 51/2020 zugrunde.
 

Sylke Köhler
Sachgebietsleiterin

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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